
 

 

    

 

 Beitragsregelungen  ab  01.01.2019  LA-JV vom 14.03.2018 
  
§1  Aufnahmegebühr  

(1) Jedes Neumitglied hat eine Aufnahmegebühr von € 10,00 zu zahlen. Von diesem Geld gehen     
€ 2,50 im Rahmen der Jahresabrechnung an den Hauptverein.  
  

§ 2  Jahresbeitrag  
(1) Über den Beitrag wird auf der Jahresversammlung durch die Mitglieder festgelegt.   Er gilt      

immer vom 01. Januar bis 31. Dezember des folgenden Jahres.  
  

(2) Der Jahresbeitrag ist im Voraus zu zahlen, spätestens jedoch bis zum 31. März (das  
           Einzahlungsdatum ist bindend). Bei Zahlung nach dem 31. März erhöht  sich der Beitrag  um          
€ 15,00.  Erteilte Einzugsermächtigungen  werden zum 15. Februar abgebucht.  

  
(3) Der Jahresbeitrag von 2019 an beträgt bei Zahlung  

  
	                        bis  31. März       ab  01. April  
                                   €                           €               

Erwachsene, Startpassinhaber, Aktive der    130,00    145,00    
Gymnastikgruppe, SHG mit Herz            
            
Ehepaar    195,00    210,00    
            
Familie, ein Kind (weiteres Kind 40,00 € )    250,00    265,00    
            
Ein Elternteil, 2 Kinder (weiteres Kind  40,00  €)    210,00    225,00    
            
Kind, Schüler, Auszubildende,  Studenten    110,00    125,00    
            
Zwei Kinder (weiteres Kind 40,00 € }    165,00    180,00    
            
Passive Mitglieder, Erwerbslose (Nachweis )    100,00    115,00    

  
(4) Sollte ein Mitglied den Jahresbeitrag aus finanziellen Gründen nicht bis zum 31.März zahlen können, so      ist 
dies dem Vorstand der Leichtathletik-Abteilung schriftlich anzuzeigen, damit eine  mögliche  Beitragsteilzahlung 
geregelt wird.  
(5) Neumitglieder zahlen pro angefangenen Mitgliedsmonat  ein Zwölftel des Jahresbeitrags. Der Beitrag ist  
innerhalb von zwei Monaten nach Zusendung der Beitragsregeln zu zahlen.  

  

§3       Mahnverfahren  
(1) Hat ein Mitglied bis zum 30. April seinen Jahresbeitrag nicht gezahlt, so wird er durch eine Mahnung 

darauf hingewiesen. Wird der Beitrag 30 Tage nach der Mahnung nicht gezahlt, so wird durch die 
Leichtathletik-Abteilung  ein Rechtsanwalt mit dem Klageverfahren beauftragt. Die Gebühren des 
Klageverfahrens und des Rechtanwalts hat das säumige Mitglied zu tragen.  
(2) Zur Überweisung des Beitrages gilt folgende Bankverbindung:  Postbank Berlin  
IBAN- DE37 1001 0010 0084 2891 03  BIC- PBNKDEFF    

  


